Ausfertigung

Gemeinde Balgheim

Friedhofsatzung
vom 23.03.2004

(Friedhofsordnung und Bestattungsgebiihrensatzung)

Aufgrund der §§ 12 Abs. 2, 13 Abs. 1, 15 Abs. 1, 39 Abs. 2 und 49 Abs.3 Nr. 2 des Gesetzes
uber das Friedhofs- und Leichenwesen (Bestattungsgesetz) in Verbindung mit den §§ 4 und
11 der Gemeindeordnung fur Baden-Wrttemberg (GemO) sowie den §§ 2, 8 und 9 des
Kommunalabgabengesetzes flir Baden-Wirttemberg (KAG) hat der Gemeinderat am
23.03.2004 die nachstehende Friedhofsatzung beschlossen:

I. Allgemeine Vorschriften

§1
Widmung

(1) Der Friedhof ist eine 6ffentliche Einrichtung der Gemeinde. Er dient der Bestattung
verstorbener Gemeindeeinwohner und der in der Gemeinde verstorbenen oder tot auf-
gefundenen Personen ohne Wohnsitz oder mit unbekanntem Wohnsitz Verstorbener, sowie
fur Verstorbene, fir die ein Wahlgrab nach § 12 der Satzung vom 27.10.1992 in der Fassung
vom 11.09.2001 zur Verfugung steht. In besonderen Fallen kann die Gemeinde eine
Bestattung anderer Verstorbener zulassen.

(2) Ferner kann auf dem Friedhof bestattet werden, wer friher in der Gemeinde gewohnt hat
und seine Wohnung hier nur wegen der Aufnahme in ein auswartiges Altenheim, Alten-
pflegeheim oder eine ahnliche Einrichtung oder wegen Verlegung des Wohnsitzes zu
auswarts wohnenden Angehdrigen zur Vermeidung der Aufnahme in einer der genannten
Einrichtungen aufgegeben hat.

(3) Soweit nichts anderes bestimmt ist, gelten die Vorschriften Gber die Bestattung auch fir

die Beisetzung von Aschen.

Il. Ordnungsvorschriften

§ 2

Offnungszeiten
(1) Der Friedhof darf nur wahrend der bekannt gegebenen Offnungszeiten betreten werden.

(2) Die Gemeinde kann das Betreten des Friedhofs oder einzelner Friedhofsteile aus
besonderem Anlass vortibergehend untersagen.



§3

Verhalten auf dem Friedhof

(1) Jeder hat sich auf dem Friedhof der Wirde des Ortes entsprechend zu verhalten. Die
Anordnungen des Friedhofspersonals sind zu befolgen.

(2) Auf dem Friedhof ist insbesondere nicht gestattet:

1. Die Wege mit Fahrzeugen aller Art zu befahren, ausgenommen Kinderwagen und
Rollstihle sowie Fahrzeuge der Gemeinde und der fur den Friedhof zugelassenen
Gewerbetreibenden,

2. wahrend einer Bestattung oder einer Gedenkfeier in der Nahe Arbeiten auszufihren,

3. den Friedhof und seine Einrichtungen und Anlagen zu verunreinigen oder zu beschadigen
sowie Rasenflachen und Grabstatten unberechtigterweise zu betreten,

4. Tiere mitzubringen, ausgenommen Blindenhunde,

5. Abraum und Abfalle aul3erhalb der dafur bestimmten Stellen abzulagern,

6. Waren und gewerbliche Dienste anzubieten,

7. Druckschriften zu verteilen,

8. ohne schriftlichen Auftrag der Angehorigen gewerbsmalig zu fotografieren,
9. zu ldrmen und zu spielen, zu essen und zu trinken sowie zu lagern.

Ausnahmen kénnen zugelassen werden, soweit sie mit dem Zweck des Friedhofs und der
Ordnung auf ihm zu vereinbaren sind.

(3) Totengedenkfeiern auf dem Friedhof bedirfen der Zustimmung der Gemeinde. Sie sind
spatestens 4 Tage vorher anzumelden. Bei Gedenkfeiern der christlichen Kirchen bedarf es
keiner férmlichen Anmeldung.

§4
Gewerbliche Betatigung auf dem Friedhof

(1) Bildhauer, Steinmetze, Gartner und sonstige Gewerbetreibende bedurfen fur die Tatigkeit
auf dem Friedhof der vorherigen Zulassung durch die Gemeinde. Sie kann den Umfang der
Tatigkeiten festlegen.

(2) Zugelassen werden nur solche Gewerbetreibende, die fachkundig, leistungsfahig und
zuverlassig sind. Die Gemeinde kann fir die Prifung der Fachkunde, Leistungsfahigkeit und
Zuverlassigkeit geeignete Nachweise verlangen, insbesondere dass die Voraussetzungen fir
die Ausubung der Tatigkeit nach dem Handwerksrecht erfillt werden. Die Zulassung erfolgt
durch Ausstellen eines Berechtigungsscheins; dieser ist den aufsichtsberechtigten Personen
auf Verlangen vorzuzeigen. Die Zulassung wird auf 2 Jahre befristet.

(3) Die Gewerbetreibenden und ihre Beauftragten haben die Friedhofssatzung und die dazu
ergangenen Regelungen zu beachten und haften fir die Schaden, die sie auf dem
gemeindlichen Friedhof schuldhaft verursachen. Die Gewerbetreibenden haben eine fir die
Ausflhrung ihrer Tatigkeiten ausreichende Haftpflichtversicherung nachzuweisen.



(4) Die Gewerbetreibenden dirfen die Friedhofswege nur zur Ausibung ihrer Tatigkeit und
nur mit geeigneten Fahrzeugen befahren. Werkzeuge und Materialien diirfen auf dem
Friedhof nur voribergehend oder nur an den dafir bestimmten Stellen gelagert werden. Bei
Beendigung der Arbeit sind die Arbeits- und Lagerplatze wieder in den friheren Zustand zu
bringen.

(5) Gewerbetreibenden, die gegen die Vorschriften der Absatze 3 und 4 verstofRen, oder bei
denen die Voraussetzungen des Abs. 2 ganz oder teilweise nicht mehr gegeben sind, kann
die Gemeinde die Zulassung auf Zeit oder auf Dauer zuriicknehmen oder widerrufen.

(6)Das Verfahren nach Abs.1 und 2 kann Uber einen Einheitlichen Ansprechpartner im Sinne
des Gesetzes Uber Einheitliche Ansprechpartner fir das Land Baden-Wirttemberg
abgewickelt werden; § 42a und §§ 71a bis 71e des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes in
der jeweils geltenden Fassung finden Anwendung.

lll. Bestattungsvorschriften

§5

Allgemeines

(1) Bestattungen sind unverziglich nach Eintritt des Todes bei der Gemeinde anzumelden.
Wird eine Bestattung in einer friiher erworbenen Wahlgrabstatte beantragt, so ist auf
Verlangen der Gemeinde das Nutzungsrecht nachzuweisen.

(2) Die Gemeinde setzt Ort und Zeit der Bestattung fest und berlcksichtigt dabei nach
Méglichkeit die Wiinsche der Hinterbliebenen und der Geistlichen.

§6
Sérge und Urnen
(1) Sarge durfen hochstens 2,05 m lang, 0,65 m hoch und im Mittelmaf’ 0,65 m breit sein.
Sind in besonderen Féllen grélkere Sarge erforderlich, so ist die Zustimmung der Gemeinde
einzuholen.

(2) Es durfen nur Sarge aus leicht verweslichem Holz verwendet werden (kein Hartholz).

(3) Fur Sargausstattungen und zur Bekleidung von Leichen ist leicht vergangliches Material
zu verwenden, insbesondere keine Kunststoffe.

(4) Zur Erdbestattung von Urnen sind Urnen aus Materialien, die wahrend der Ruhezeit nicht
verrotten, nicht zugelassen.

(5) Zur Bestattung von Urnen in Stelen sind Urnen aus Materialien zu verwenden, die
wahrend der Ruhezeit nicht verrotten.
§7
Ausheben der Graber

(1) Die Gemeinde lasst die Graber ausheben und zuflllen bzw. die Grabkammern 6ffnen und
verschlieRen und die notwendigen Erdarbeiten vornehmen.



§8

Ruhezeit
(1) Die Ruhezeit der Leichen und Aschen betragt 15 Jahre.

(2) Die Ruhezeit von Leichen in den am 31.12.2003 bestehenden Wahl-Familiengrabern
betragt 35 Jahre.

§9
Umbettungen

Umbettungen von Leichen und Aschen werden nicht vorgenommen.

IV. Grabstatten

§10
Allgemeines

(1) Die Grabstatten sind im Eigentum des Friedhoftrégers. An ihnen kdnnen Rechte nur nach
dieser Satzung erworben werden.

(2) Auf dem Friedhof werden folgende Arten von Grabstatten zur Verfligung gestellt:
1. Reihengraber in der Art von Reihengrabkammern,
2. Urnenreihengraber in der Art von Stelen,

(3) Ein Anspruch auf Uberlassung einer Grabstatte in bestimmter Lage sowie auf die
Unveranderlichkeit der Umgebung besteht nicht.

(4) Grifte und Grabgebaude und Grababdeckplatten jeder Form, auch Teilabdeckungen,
sind nicht zugelassen.

§11

Reihengraber
(1) Reihengraber sind Grabstatten fur Erdbestattungen und die Beisetzung von Aschen, die
der Reihe nach belegt und im Todesfall fur die Dauer der Ruhezeit zugeteilt werden. Eine
Verlangerung der Ruhezeit ist nicht moéglich. Verfligungsberechtigter ist - sofern keine andere
ausdriickliche Festlegung erfolgt - in nachstehender Reihenfolge
1. wer fir die Bestattung sorgen muss (§ 31 Abs. 1 Bestattungsgesetz),
2. wer sich dazu verpflichtet hat,

3. der Inhaber der tatsachlichen Gewalt.

(2) In jedem Reihengrab wird nur eine Leiche beigesetzt.



(3) In Grabkammern ist die Beilegung von Urnen in den ersten 5 Jahren nach Beisetzung
einer Leiche zulassig durch Verlangerung der Nutzungszeit.

(4) Ein Reihengrab kann auch nach Ablauf der Ruhezeit nicht in ein Wahlgrab umgewandelt
werden.

(5) Grabeinfassungen jeder Art — auch aus Pflanzen — sind nicht zulassig, soweit die
Gemeinde die Grabzwischenwege in den einzelnen Grabfeldern mit Trittplatten belegt.

(6) Das Abraumen von Reihengrabfeldern oder Teilen von ihnen nach Ablauf der Ruhezeit
wird drei Monate vorher ortsiblich oder durch Hinweise auf dem betreffenden Grabfeld
bekannt gegeben.

§12
Bestehende Wahl-Familiengraber und Reihengraber
In am 31.12.2003 bestehenden Wahl-Familiengrabern und Reihengrabern kdnnen auch

Urnen beigesetzt werden, sofern das Nutzungsrecht bzw. die Ruhezeit noch 15 Jahre
betragt.

§13
Urnenreihengraber in Stelen
(1) Urnenreihengraber sind Aschengrabstatten als Urnenstatten in Stelen mit Nischen, die
der Reihe nach belegt und im Todesfall fiir die Dauer der Ruhezeit zugeteilt werden. Sie
dienen ausschlieRlich der Beisetzung von Aschen Verstorbener.

(2) In einem Urnenreihengrab kdnnen mehrere Urnen beigesetzt werden.

(3) Die Anzahl der Urnen, die beigesetzt werden kdnnen, richtet sich nach der Grofie der
Aschengrabstatte; zulassig sind 2 Urnen. Die Hochstnutzungsdauer betragt 30 Jahre.

(4) Soweit sich aus der Friedhofssatzung nichts anderes ergibt, gelten die Vorschriften fir
Reihengraber entsprechend fur Urnenstatten.

(5) Die Urnenreihengraber dirfen nur mit der vorhandenen Abdeckplatte verschlossen
werden.
V. Grabmale und sonstige Grabausstattungen
§ 14
Allgemeiner Gestaltungsgrundsatz

(1) Grabmale und sonstige Grabausstattungen mussen der Wirde des Friedhofs in seinen
einzelnen Teilen und in seiner Gesamtanlage entsprechen.



§15
Genehmigungserfordernis

(1) Die Errichtung von Grabmalen bedarf der vorherigen schriftlichen Genehmigung der
Gemeinde. Ohne Genehmigung sind bis zur Dauer von einem Jahr nach der Bestattung oder
Beisetzung provisorische Grabmale als Holztafeln bis zur GréRe von 15 mal 30 cm und
Holzkreuze zulassig.

(2) Dem Antrag ist die Zeichnung tber den Entwurf des Grabmals im Mafstab 1:10 zweifach
beizufugen. Dabei ist das zu verwendende Material, seine Bearbeitung, der Inhalt und die
Anordnung der Schrift, der Ornamente und Symbole sowie die Fundamentierung anzugeben.
Soweit erforderlich, kann die Gemeinde Zeichnungen der Schrift, der Ornamente und der
Symbole im Malistab 1:1 unter Angabe des Materials, seiner Bearbeitung und der Form
verlangen. In besonderen Fallen kann die Vorlage eines Modells oder das Aufstellen einer
Attrappe auf der Grabstatte verlangt werden.

(3) Die Errichtung aller sonstigen Grabausstattungen bedarf ebenfalls der vorherigen
schriftlichen Genehmigung der Gemeinde. Absatz 2 gilt entsprechend.

(4) Die Genehmigung erlischt, wenn das Grabmal oder die sonstige Grabausstattung nicht
innerhalb von zwei Jahren nach Erteilung der Genehmigung errichtet worden ist.

(5) Die Grabmale sind so zu liefern, dass sie vor ihrer Aufstellung von der Gemeinde
Uberprift werden kénnen.

§ 16
Standsicherheit

(1) Grabmale und sonstige Grabausstattungen mussen standsicher sein. Sie sind ihrer
GrofRe entsprechend nach den allgemein anerkannten Regeln des Handwerks zu
fundamentieren und zu befestigen.

(2) Bei den Reihengrabkammern ist aus technischen Griunden die vorgegebene
Befestigungsmadglichkeit flir Grabmale zu verwenden und darf nicht verandert werden.

(3) Der Fufd der Steingrabmale muss aus einem Stuck hergestellt sein und darf die
Mindeststarke von 16 cm nicht unterschreiten.



§ 17
Unterhaltung

(1) Die Grabmale und die sonstigen Grabausstattungen sind dauernd in wirdigem und
verkehrssicherem Zustand zu halten und entsprechend zu Uberprifen. Verantwortlich dafir
ist bei Reihengrabstatten und Urnenreihengrabstatten der Verfligungsberechtigte, bei
bisherigen Wahlgrabstatten der Nutzungsberechtigte.

(2) Erscheint die Standsicherheit von Grabmalen und sonstigen Grabausstattungen
gefahrdet, so sind die fiir die Unterhaltung Verantwortlichen verpflichtet, unverziiglich Abhilfe
zu schaffen. Bei Gefahr im Verzug kann die Gemeinde auf Kosten des Verantwortlichen
Sicherungsmalfinahmen (z.B. Absperrungen, Umlegung von Grabmalen) treffen. Wird der
ordnungswidrige Zustand trotz schriftlicher Aufforderung der Gemeinde nicht innerhalb einer
jeweils festzusetzenden angemessenen Frist beseitigt, so ist die Gemeinde berechtigt, dies
auf Kosten des Verantwortlichen zu tun oder nach dessen Anhérung das Grabmal oder die
sonstige Grabausstattung zu entfernen. Die Gemeinde bewahrt diese Sachen drei Monate
auf. Ist der Verantwortliche nicht bekannt oder nicht ohne weiteres zu ermitteln, so genlgt
ein sechswochiger Hinweis auf der Grabstatte.

§18
Entfernung

(1) Grabmale und sonstige Grabausstattungen durfen vor Ablauf der Ruhezeit oder des
Nutzungsrechts nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung der Gemeinde von der
Grabstatte entfernt werden.

(2) Nach Ablauf der Ruhezeit oder des Nutzungsrechts sind die Grabmale und die sonstigen
Grabausstattungen zu entfernen. Wird diese Verpflichtung trotz schriftlicher Aufforderung der
Gemeinde innerhalb einer jeweils festzusetzenden angemessenen Frist nicht erfullt, so kann
die Gemeinde die Grabmale und die sonstigen Grabausstattungen im Wege der
Ersatzvornahme nach dem Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz selbst entfernen; § 17
Abs. 2 Satz 5 ist entsprechend anwendbar. Die Gemeinde bewahrt diese Sachen drei
Monate auf.



VI. Herrichten und Pflege der Grabstatte

§19
Allgemeines

(1) Alle Grabstatten mussen der Wirde des Ortes entsprechend hergerichtet und dauernd
gepflegt werden. Verwelkte Blumen und Kranze sind von den Grabstatten zu entfernen und
an den daflrr vorgesehenen Platzen abzulagern.

(2) Die Hohe und die Form der Grabhugel und die Art seiner Gestaltung sind dem
Gesamtcharakter des Friedhofs, dem besonderen Charakter des Friedhofsteils und der
unmittelbaren Umgebung anzupassen. Bei Plattenbelagen zwischen den Grabern (§ 11 Abs.
4) dirfen die Grabbeete nicht hoher als die Platten sein. Die Grabstatten durfen nur mit
solchen Pflanzen bepflanzt werden, die andere Grabstatten und die 6ffentlichen Anlagen
nicht beeintrachtigen.

(3) Fur das Herrichten und fiir die Pflege der Grabstatte hat der nach § 17 Absatz 1
Verantwortliche zu sorgen. Die Verpflichtung erlischt erst mit dem Ablauf der Ruhezeit bzw.
des Nutzungsrechts.

(4) Die Grabstatten missen innerhalb von sechs Monaten nach Belegung hergerichtet sein.

(5) Die Grabstatten sind nach Ablauf der Ruhezeit oder des Nutzungsrechts abzuraumen.
§ 18 Absatz 2 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.

(6) Das Herrichten, die Unterhaltung und jede Veranderung der gartnerischen Anlagen
aullerhalb der Grabstatten obliegt ausschlieRlich der Gemeinde. Verfigungs- bzw.
Nutzungsberechtigte sowie die Grabpflege tatsachlich vornehmende Personen sind nicht
berechtigt, diese Anlagen der Gemeinde zu verandern.

(7) Auf den Grabfeldern nicht zugelassen sind insbesondere Baume und groRwtichsige
Straucher, Grabgebinde aus kiuinstlichen Werkstoffen und das Aufstellen von Banken.

§ 20
Vernachlassigung der Grabpflege

(1) Wird eine Grabstatte nicht hergerichtet oder gepflegt, so hat der Verantwortliche (§ 17
Absatz 1) auf schriftliche Aufforderung der Gemeinde die Grabstatte innerhalb einer jeweils
festgesetzten angemessenen Frist in Ordnung zu bringen. Ist der Verantwortliche nicht
bekannt oder nicht ohne weiteres zu ermitteln, so genlgt ein dreimonatiger Hinweis auf der
Grabstatte. Wird die Aufforderung nicht befolgt, so kdnnen Reihengrabstatten und
Urnenreihengrabstatten von der Gemeinde abgeraumt, eingeebnet und eingesat werden. Bei
bestehenden Wahlgrabstatten kann die Gemeinde in diesem Fall die Grabstatte im Wege der
Ersatzvornahme nach dem Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz in Ordnung bringen
lassen oder das Nutzungsrecht ohne Entschadigung entziehen. In dem Entziehungsbescheid
ist der Nutzungsberechtigte aufzufordern, das Grabmal und die sonstigen
Grabausstattungen innerhalb von drei Monaten nach Unanfechtbarkeit des
Entziehungsbescheids zu entfernen.

(2) Bei ordnungswidrigem Grabschmuck gilt Absatz 1 Satz 1 entsprechend. Wird die
Aufforderung nicht befolgt oder ist der Verantwortliche nicht bekannt oder nicht ohne
weiteres zu ermitteln, so kann die Gemeinde den Grabschmuck entfernen.

(3) Zwangsmalinahmen nach Absatz 1 und 2 sind dem Verantwortlichen vorher anzudrohen.



VII. Benutzung der Leichenhalle

§ 21
Benutzung der Leichenhalle

(1) Die Leichenhalle dient der Aufnahme der Leichen bis zur Bestattung. Sie darf nur in
Begleitung eines Angehorigen des Friedhofspersonals oder mit Zustimmung der Gemeinde
betreten werden.

(2) Sofern keine gesundheitlichen oder sonstigen Bedenken bestehen, kdnnen die
Angehorigen den Verstorbenen wahrend der festgesetzten Zeiten sehen.

VIIl. Haftung, Ordnungswidrigkeiten

§ 22
Obhuts- und Uberwachungspflicht, Haftung

(1) Der Gemeinde obliegen keine Uber die Verkehrssicherungspflicht hinausgehenden
Obhuts- und Uberwachungspflichten. Die Gemeinde haftet nicht fiir Schaden, die durch nicht
satzungsgemale Benutzung des Friedhofs, seiner Anlagen und Einrichtungen, durch dritte
Personen oder durch Tiere entstehen. Im Ubrigen haftet die Gemeinde nur bei Vorsatz und
grober Fahrlassigkeit. Die Vorschriften Gber Amtshaftung bleiben unberihrt.

(2) Verfigungsberechtigte und Nutzungsberechtigte haften fir die schuldhaft verursachten
Schaden, die infolge einer unsachgemaflen oder den Vorschriften der Friedhofssatzung
widersprechenden Benutzung oder eines mangelhaften Zustands der Grabstatten entstehen.
Sie haben die Gemeinde von Ersatzansprichen Dritter freizustellen, die wegen solcher
Schaden geltend gemacht werden. Gehen derartige Schaden auf mehrere
Verflgungsberechtigte oder Nutzungsberechtigte zurlick, so haften diese als
Gesamtschuldner.

(3) Absatz 2 findet sinngemal Anwendung auf die nach § 4 zugelassenen
Gewerbetreibenden, auch fiir deren Bedienstete.



§ 23 Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne von § 49 Absatz 3 Nr. 2 des Bestattungsgesetzes handelt, wer
vorsatzlich oder fahrlassig

1. den Friedhof entgegen der Vorschrift des § 2 betritt,

2. entgegen § 3 Abs. 2

a) die Wege mit Fahrzeugen aller Art befahrt,

b) wahrend einer Bestattung oder einer Gedenkfeier in der Nahe Arbeiten ausfihrt,

c) den Friedhof und seine Einrichtungen und Anlagen verunreinigt oder beschadigt sowie
Rasenflachen und Grabstatten unberechtigterweise betritt,

d) Tiere mitbringt, ausgenommen Blindenhunde,

e) Abraum und Abfalle auf3erhalb der dafiir bestimmten Stellen ablagert,

f) Waren und gewerbliche Dienste anbietet,

g) Druckschriften verteilt,

h) ohne schriftlichen Auftrag der Angehérigen gewerbsmaRig fotografiert,

i) auf dem Friedhof larmt, spielt, isst, trinkt oder lagert.

3. eine gewerbliche Tatigkeit auf dem Friedhof ohne Zulassung austubt (§ 4 Absatz 1),

4. als Verfugungs- oder Nutzungsberechtigter oder als Gewerbetreibender Grabmale und
sonstige Grabausstattungen ohne oder abweichend von der Genehmigung errichtet,
verandert (§ 15 Absatz 1 und 3) oder entfernt (§ 18 Absatz 1),

5. Grabmale und sonstige Grabausstattungen nicht in verkehrssicherem Zustand halt (§ 17
Absatz 1).

IX. Bestattungsgebiihren

§24
Erhebungsgrundsatz

Fir die Benutzung der gemeindlichen Bestattungseinrichtungen und fir Amtshandlungen auf

dem Gebiet des Leichen- und Bestattungswesens werden Gebuhren nach den folgenden
Bestimmungen erhoben.
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§ 25
Gebiihrenschuldner

(1) Zur Zahlung der Verwaltungsgebuhren ist verpflichtet
1. wer die Amtshandlung veranlasst oder in wessen Interesse sie vorgenommen wird,;

2. wer die Geblhrenschuld der Gemeinde gegenulber durch schriftliche Erklarung
Ubernommen hat oder fiir die Gebilihrenschuld eines anderen kraft Gesetzes haftet.

(2) Zur Zahlung der Benutzungsgebuhr ist verpflichtet, wer die Benutzung der
Bestattungseinrichtung beantragt.

(3) Mehrere Gebuhrenschuldner haften als Gesamtschuldner.
§ 26
Entstehung und Falligkeit der Gebiihren
(1) Die Gebuhrenschuld entsteht
1. bei Verwaltungsgebuhren mit der Beendigung der Amtshandlung,

2. bei Benutzungsgebuhren mit der Inanspruchnahme der Bestattungseinrichtungen und bei
Grabnutzungsgebuhren mit der Verleihung des Nutzungsrechts.

(2) Die Verwaltungsgebihren und die Benutzungsgebiihren werden einen Monat nach
Bekanntgabe der Gebuhrenfestsetzung fallig.

§ 27
Verwaltungs- und Benutzungsgebiihren

(1) Die Hohe der Verwaltungs- und Benutzungsgebuhren richtet sich nach dem als Anlage zu
dieser Satzung beigefiigten Geblhrenverzeichnis.

(2) Erganzend findet die Satzung Uber die Erhebung von Verwaltungsgebiihren -
VerwaltungsgebUhrenordnung - in der jeweiligen Fassung entsprechend Anwendung.

X. Ubergangs- und Schlussvorschriften

§ 28
Alte Rechte und Ubergangsbestimmungen

(1) Die vor dem In-Kraft-Treten dieser Friedhofssatzung entstandenen Nutzungsrechte
werden auf 35 Jahre seit ihrem Erwerb begrenzt. Sie enden jedoch erst mit dem Ablauf der
Ruhezeit des in dieser Grabstatte zuletzt Bestatteten.

(2) Fur die bis zum 31.12.2002 verliehenen Nutzungsrechte an Wahlgrabern —
Familiengrabern gelten § 12 ,Wahlgraber — Familiengraber” der bis zum 31.12.2002
geltenden Fassung der Friedhofsatzung und alle Bestimmungen, die speziell die
~Wahlgraber — Familiengraber, betreffen flr deren Nutzungsrecht weiter.
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§ 29
In-Kraft-Treten

(1) Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

(2) Zum gleichen Zeitpunkt tritt die Friedhofssatzung vom 27.10.1992 (jeweils mit allen
spateren Anderungen) — ausgenommen der Bestimmungen, die gemaR § 28 Absatz 2 fiir
,alte“ Wahlgraber-Familiengraber weiter gelten - aulRer Kraft.

Folgende vom Gemeinderat beschlossene Anderung ist in die Satzung eingearbeitet:

1. Anderungssatzung vom 15.04.08 mit den §§ 11 und 27 tritt am 17.04.2008 in Kraft.
2. Anderungssatzung vom 17.11.09 mit dem § 4 tritt am 28.12.2009 in Kraft

Balgheim, den 28.12.09

Gotz
Blrgermeister
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Anlage zu 1. Anderungssatzung vom 15.04.08 der Friedhofs- und Bestattungsgebiihrensatzung

— Gebiihrenverzeichnis —

Nr. Amtshandlung/Gebiihrentatbestand Gebiihr
1. Verwaltungsgebihren
1.1 Genehmigung zur Aufstellung/Veranderung eines Grabmals 20 €
2. Benutzungsgebihren
2.2 Bestattung
2.21 fur Sargbestattungen im Familiengrab 500 €
2.22 | fur Sargbestattungen im Reihengrab 250 €
2.3 Beisetzung von Aschen (einschl. Trauerfeier und Vorbereitung der Grabstitte)
2.31 Urnennische in Stelen
2.31.1 | vor Eindscherung mit Pfarrer 90 €
2.31.2 | nach Eindscherung mit Pfarrer 70 €
2.31.3 | nach Eindscherung im Familienkreis ohne Pfarrer 60 €
nach Eindscherung im Familienkreis ohne Pfarrer mit Begleitung durch Zusatzkraft (ohne
2.31.4 | Fronmeister) 40 €
2.32 | in bestehendem Familien- oder altem Reihenerdgrab
2.32.1 | vor Eindscherung mit Pfarrer 110 €
2.32.2 | nach Eindscherung mit Pfarrer 90 €
2.32.3 | nach Eindscherung im Familienkreis ohne Pfarrer 80 €
nach Eindscherung im Familienkreis ohne Pfarrer mit Begleitung durch Zusatzkraft (ohne
2.32.4 | Fronmeister) 60 €
2.33 in bestehendem Reihengrab (Grabkammer)
2.33.1 | vor Eindscherung mit Pfarrer 170 €
2.33.2 | nach Eindscherung mit Pfarrer 160 €
2.33.3 | nach Eindscherung im Familienkreis ohne Pfarrer 150 €
nach Eindscherung im Familienkreis ohne Pfarrer mit Begleitung durch Zusatzkraft (ohne
2.33.4 | Fronmeister) 130 €
24 Grabnutzungsgebiihren des Allg. Friedhofsbereichs
2.4.1 | flr bestehendes Familiengrab 800 €
2.4.2 |flr Reihengrab (Grabkammer) 500 €
2.4.3 | furAschen in Urnennischen 500 €
2.4.4 |flrAschen in bestehenden Urnengrabern in Nischen 400 €
2.4.5 |flrAschen in bestehenden Reihen-/Familienerdgrébern 400 €
2.4.6 |flrAschen in bestehenden Reihengrabern (Grabkammern) 400 €
2.5 Grabnutzungsgebiihren der Grabstatte
2.5.1 |flr bestehendes Familiengrab — keine, da keine Neugrdber mehr 0€
2.5.2 |flr Reihengrab (Grabkammer) 600 €
2.5.3 |furAschen in Urnennischen 250 €
2.6 Verlangerung von Grabnutzungsrechten der Grabstitte
2.61 bei bestehenden Familiengréabern
2.61.1 | fur die Dauer einer Nutzungsperiode (35 Jahre) - ab 2004 keine neuen Verleihungen zuldssig
fur eine davon abweichende Nutzungsdauer anteilig nach dem Verhéltnis der Nutzungs-
2.61.2 | periode zur erneuten Nutzungsdauer. Angefangene Jahre werden voll gerechnet.
- pro Jahr 7,50 €
2.62 | bei Beisetzung von Aschen in bestehendem Reihengrab (Grabkammer)
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Nr. Amtshandlung/Gebiihrentatbestand Gebiihr
2.62.1 | fir die Dauer einer Nutzungsperiode (15 Jahre) - Verlangerung um maximal 5 Jahre zulassig
fur eine davon abweichende Nutzungsdauer anteilig nach dem Verhaltnis der Nutzungs-
2.62.2 | periode zur erneuten Nutzungsdauer. Angefangene Jahre werden voll gerechnet.
- pro Jahr 40 €
2.63 bei Urnenreihengrabern (Urnennischen)
2.63.1 | fUr die Dauer einer Nutzungsperiode (15 Jahre)
fur eine davon abweichende Nutzungsdauer anteilig nach dem Verhaltnis der Nutzungs-
2.63.2 | periode zur erneuten Nutzungsdauer. Angefangene Jahre werden voll gerechnet.
- pro Jahr 20 €
2.7 Benutzung der Leichenhalle 100 €
2.72 | Benutzung der Leichenzelle 50 €
2.8 Sonstige Leistungen
2.84 Einsatz von Zusatzlautsprechern am Grab 20 €
29 Zuschlag fiir die Bestattung anderer Verstorbener im Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 3
zu den Nrn. 2.2, 2.31.2 u. 2.31.3, 2.32 bis 2.5, 2.62.2, 2.71 und 2.72 50%
zu den Nrn. 2.31.1 40%
zuden Nrn. 2.31.4, 2.84 30%
zu den Nrn. 2.63.2 25%
zu den Nrn. 2.61.2 0%

14




	Friedhofsatzung
	§ 1 
	Widmung
	§ 2 
	Öffnungszeiten
	§ 3 
	Verhalten auf dem Friedhof
	§ 4 
	Gewerbliche Betätigung auf dem Friedhof
	§ 5 
	Allgemeines
	§ 6 
	Särge und Urnen
	§ 7 
	Ausheben der Gräber
	§ 8 
	Ruhezeit
	§ 9 
	Umbettungen
	§ 10 
	Allgemeines
	§ 11 
	Reihengräber
	§ 12 
	Bestehende Wahl-Familiengräber und Reihengräber
	§ 13 
	Urnenreihengräber in Stelen
	V. Grabmale und sonstige Grabausstattungen	
	§ 14
	Allgemeiner Gestaltungsgrundsatz
	§ 15
	Genehmigungserfordernis
	§ 16
	Standsicherheit
	§ 17
	Unterhaltung
	§ 18 
	Entfernung
	§ 19 
	Allgemeines
	§ 20
	Vernachlässigung der Grabpflege
	§ 21

	Benutzung der Leichenhalle
	§ 22
	Obhuts- und Überwachungspflicht, Haftung
	§ 23 Ordnungswidrigkeiten
	§ 24 
	Erhebungsgrundsatz
	§ 25 
	Gebührenschuldner
	§ 26 
	Entstehung und Fälligkeit der Gebühren
	§ 27 
	Verwaltungs- und Benutzungsgebühren
	§ 28
	Alte Rechte und Übergangsbestimmungen
	§ 29 
	In-Kraft-Treten


